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Zur Geſchichte Deutſchlands vor I8AS.
Das Bürgerblatt glaubt ſeinen Leſern einen Dienſt zu

erweiſen, wenn es in einer der nächſten Nummern aus der
Maſſe der Zeitungsnachrichten, welche Manchem wirr und bunt
im Kopfe liegen mögen, diejenigen Punkte zuſammenſtellt,
welche die Hauptſtationen auf dem Wege zur Wiedergeburt und
Einigung Deutſchlands bezeichnen. Es dürfte aber nicht ohne
Intereſſe ſein, zuvor einige Blicke auf die alte Zeit zu werfen
ſie giebt manchen Fingerzeig zum Verſtändniß der neuen ſteckt
uns manches Licht der Lehre und der Warnung auf. Von Wich
tigkeit hierbei iſt 1. der äußere Umfang, 2. die innere Verfaſſung

Der äußere Umfang Deutſchlands bis 1848.
Die erſte Kunde römiſcher Schriftſteller) von deutſchen

Völkern und Zuſtänden reicht etwas über 100 Jahre vor Chriſto
zurück. Lange Zeit über kann von einem Lande mit beſtimm
ten Grenzen und beſtimmter Verfaſſung nicht die Rede ſein
ſeſbſt über die Ausdehnung einer gemeinſamen Sprache
läßt ſich aus den erſten Jahrhunderten nach Chriſto nichts Ge
wiſſes aufſtellen, und das um ſo weniger, als die große Völ
kerwanderung, welche, vielleicht ſchon im Anfange des 3. Jahr
hunderts n. Chr. von Aſien ausgehend, erſt mit der Stiftung
des Frankenreiches um 480 n. Chr. ihren Stillſtand erreichte,
die Grenzen fortwährend durcheinander warf. Das Franken-
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reich hatte anfänglich ſeinen Kern und ſeine meiſten Länder
im heutigen Frankreich, welches übrigens damals größten Theils
von germaniſchen Stämmen bewohnt war. Aus der Vermiſchung
mit römiſchen Elementen ſind die romaniſchen Völker entſtanden,
zu welchen die heutigen Franzoſen gehören. Unter Karl dem Gro-
ßen erſtreckte ſich das Reich von dem Ebro in Spanien bis zur
Elbe und der March in Ungarn, von dem Tiber in Jtalien
bis zur Eider in Holſtein. Als eigentliche deutſche Hauptvöl
ker galten damals die Franken, Sachſen, Baiern, Schwaben,
Allemannen, Frieſen, Gothen und Burgunder-

Bei der Theilung des Reichs unter die Söhne Ludwigs
des Frommen im J. 843 ſchieden ſich das heutige Frankreich
und Deutſchand deutlicher von einander. Zu dem letzteren ge
hörte ein großer Theil vom heutigen Weſtfrankreich, Belgien
Holland, Lothringen, welches indeß unter Konrad I. ver
loren ging, während die Ungarn und Slaven das Reich im
Oſten verkürzten. Die erſten kräftigen Kaiſer aus dem ſächſi
ſchen Hauſe (v. 919 102 eroberten das Verlorene zurück
und dehnten die Grenzen über die Elbe gegen die Oder hin
aus, ſo daß der Schwerpunkt Deutſchlands überwiegend nach
dem (ſächſiſchen) Norden ſiel. Aber im Süden öffnete ſich ein
Grab. Es war der Wahn der deutſchen Könige von dem
Glücke, römiſche Kaiſer und Beherrſcher von Jtalien zu ſein.
Die zur Behauptung dieſer Herrſchaft unternommenen Römer-
züge haben die Blüthe der deutſchen Mannſchaft gekoſtet, ohne
den Jrrthum zu heilen, daß zwei verſchiedene Nationalitäten
nie und nimmermehr unter eine Krone gehören. Als Mehrer
des Reichs erſcheinen auch Konrad 2. (1024 1039), welcher
die Lauſitz wieder von Polen abriß und Burgund (Marſeille,
Lyon, Toulon u. ſ. w.) zu Deutſchland fügte, ſo wie Hein
rich 3., deſſen mächtige Hand Böhmen und Ungarn unter
deutſche Oberhoheit ſtellte. Durch die Habsburger, ſeit 1273
mit Unterbrechung, ſeit 1437 ohne Unterbrechung auf dem
deutſchen Throne, wurden zwar die Grenzen des Reichs im
Südoſten befeſtigt, dafür ging aber ſchon 1308 die Schweiz
für immer verloren. Das nationale Princip bei der Erwei
terung oder Verengerung der Grenzen ging, beſonders im 14.
und 15. Jahrhundert, in die Politik der Heirathen unter.
Auf dieſem Wege ward z. B. Holland gewonnen und ver
loren.

Von der Mitte des 15. Jahrhunderts an wo Deutſch
land ſeinen Königsſitz eine Zeit lang in Böhmen hatte, wandte
ſich das Jntereſſe der Könige oder Kaiſer, welche ihre Haus
macht im Oſten hatten, immer mehr von dem Weſten ab, ſo
daß Deutſchland zwar nach Oſten hin vorrückte, aber zugleich
im Weſten an Terrain verlor. So riß der franzöſiſche König
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Ludwig 11. (1477) den größten Theil Burgund's von Deutſch
land los während Heinrich 2. (1556) die Landſchaften Metz,
Verdun und Toul dem franzöſiſchen Scepter unterwarf, Als
Erſatz für dieſe Verluſte kann der Gewinn Preußens, Lieflands,
Schleſiens und der Niederlande betrachtet werden. Ungarn,
ſchon 1045 ein deutſches Lehn, kann, obwol ſeit 1687 ein habs
burgiſches Erbreich, nicht füglich als eine deutſche Provinz be
trachtet werden. Der dreißigjährige Krieg brachte auch das
ſchöne Elſaß an Frankreich und mehre Oſtſeeländer an Schwe
den. Holland (1545 mit Belgien als Burgundiſcher Kreis dem
deutſchen Reiche einverleibt) hatte ſich ſchon früher ſelbſtändig
gemacht, und Belgien konnte nur als ein öſterreichiſches Land
betrachtet werden während z. B. zwiſchen Brandenburg und
Preußen ein ähnliches Verhältniß beſtand

Ueberhaupt aber kreuzen ſich die Fragen welche Länder
als eigentlich deutſche und welche als Nebenländer deutſcher
Fürſten zu betrachten ſeien, bis auf die Zeiten des Wiener Kon
greſſes ſo gewaltig, daß es bis dahin ſehr ſchwierig, wenn nicht
unmöglich iſt, die nationalen deutſchen Grenzen beſtimmt zu be
zeichnen. Deutſche Fürſten beſaßen nicht deutſche Länder, nicht
deutſche Fürſten deutſche Länder Ja in dem Zwiſchenreich von
1254 bis 1273 führten ein Spanier und ein Engländer den
deutſchen Königstitel, und der eine von ihnen hat als König
Deutſchland nie betreten! Das deutſche Neich, ein Begriſf
vielfach ſich widerſprechender Beſtimmungen, löſte ſich 1806, man
kann ſagen ſchon 1800 auf. Die deutſche Bundesverfaſſung
von 1815, obwol von der Schmach der Entſchädigungspolitik
nicht befreit, welche Völker an Fürſten verhandelte, ſetzte eine
beſtimmte deutſche Grenze feſt, hob aber das Mißverhältniß
nicht auf, welches darin lag, daß deutſche und nicht deutſche
Länder unter einer Krone ſtanden. Jndeſſen haben ſeit jener
Zeit dieſe halbdeutſchen Provinzen: Luxemburg, Limburg, Holſtein,
(mit Lauenburg und Schleswig), Oſt und Weſtpreußen, Poſen
mehr und mehr dieſe Halbheit abzuſtreifen geſucht. Preußen und
das halbe Poſen ſind ganz deutſch geworden SchleswigHolſtein
wird aller Wahrſcheinlichkeit nach ganz zu Deutſchland gehören,
wenn die Vorſehung dem jetzigen däniſchen Könige den Lebensfaden
wird zerſchnitten haben Limburg ſucht ſich von Holland loszuma
chen, und wir können in dem Intereſſe der deutſchen Einheit nur
wünſchen, daß Ungarn, Galizien, Jtalien ſich ganz von Deutſch
land löſen und die Habsburger nur in deutſchen Landen regie
ren. Dies würde nicht ausſchließen, daß die zuletzt genannten
Länder mit Deutſchland ein Freundſchaftsbündniß ſchließen

2. Die deutſche Verfaſſung bis 1848.
Dieſe iſt bis jetzt ein Kampf zwiſchen dem Streben nach

Einigung und dem Streben nach Vereinzelung geweſen bald
19*
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unter dem Vorwiegen der einen, bald unter dem Vorwiegen
der anderen von dieſen beiden Mächten. Bis zu dem Ende
der Völkerwanderung kann von einer anderen Einheit des
Deutſchen Volkes und Landes, als von derjenigen, welche in
der Uebereinſtimmung in den Grundzügen der Sprache, der
Sitte, der Religion liegt, nicht die Rede ſein, und dieſe Ein
heit iſt keine Einheit der ſtaatlichen und völkerrechtlichen Ge
ſammkverfaſſung. Die einzelnen germaniſchen Stämme beſtan
den bis zu dem genannten Zeitpunkte unabhängig neben ein
anderz nur große Züge oder Kämpfe forderten Einen Häupt
ling, während im Frieden jeder Vollfreie für ſich ſeine Angelegen
heiten in der Zuſammenkunft aller freien oder waffentragenden
Männer ordnete. Die Vertretung, die Geſetzgebung beſtand in
demokratiſchen Urverſammlungen, jedoch mit Ausſchluß der Un
freien und mit moraliſchem Uebergewicht der ausgezeichneten
Krieger und der Prieſter. Den erſten Kern eines größeren ſtaat
lichen Gemeinweſens bildeten die Franken, deren Stamm die
übrigen Stämme meiſt durch Eroberung an ſich zog. Zwar
verdankt Pipin ſeine Krone der Wahl des Reichstages zu Seiſ
ſons 752; allein ſeine Wähler waren theils von ihm abhängig,
theils nicht die gewählten Vertreter des ganzen Volkes, und
ſein Sohn, Karl der Große, erhielt die Krone, weil er ſein
Sohn war. Shatſächlich beſtand unter den Karolingern eine
erbliche Alleinherrſchaft, welche Karl der Große durch die von
ihm eingeſetzten Beamten ausübte und ſtreng handhabte. Zwar
hielt er Reichstage, allein er lud dazu ein, wen er brauchte,
und führte das aus, was er für gut befand. Er herrſchte über
die Herzöge und Biſchöfe. Vielleicht befanden ſich die Leute
unter dem einen großen Tyrannen beſſer als unter hundert
kleinen.

Mit ſeinem Sohne trat eine ſtarke Schwächung der
Reichseinheit hervor und die einzelnen Herzöge vergrößerten in
demſelben Maaße ihre Selbſtändigkeit. Jn ihrer Hand lag ſeit
911 die Wahl des Königs, welchen man ein Jntereſſe hatte
aus der Zahl der minder Mächtigen zu nehmen obwol die
Krone in den meiſten Fällen vom Vater auf den Sohn über
ging. Dieſe Erblichkeit gab namentlich den ſächſiſchen Kaiſern
(919- 1024) ein kraftvolles Scepter in der Hand. Auch die
erſten fränkiſchen Kaiſer (1024 1125) führten denſelben mit
ſtarker Hand. Obgleich Konrad 2. 1037 der Erblichkeit der
kleinen Lehen geſetzliche Kraft gab, ſo verfuhr ſein Sohn Hein
rich 3. mit um ſo größerer Willkür in Beſetzung der großen
Lehen und des päpſtlichen Stuhles. Als er aber bei ſeinem
Tode 1056 ein 5 jähriges Kind zurückließ, hatte wieder die
Willkür der einzelnen Stämme und Fürſten, die Jntrigue der
Prieſter ihr volles Spiel. Unter Lothar 2. von Sachſen wur



v

293
den die großen Lehen erblich, und ſomit war thatſächlich die
Selbſtändigkeit der einzelnen Fürſten feſtgeſtellt, obwol ſpäter
noch einige Fälle vorkommen wo die Kaiſer ein Lehn mit Ge
walt vergeben. Nach dem Erlöſchen der edlen, aber unglückli
chen Hohenſtaufen 1254 hatte das Reich eine Zeit lang nur
dem Namen nach ein Oberhaupt, und ehe die Habsburger die
deutſche Krone ununterbrochen (ſeit 1437) führten, zeigten die
Wahlkämpfe der Kaiſer und Gegenkaiſer, welche das Vaterland
verwüſteten, wie ſchwach unter den damaligen Umſtänden ein
Wahlreich ſei, welches nur deshalb nicht die Beute Anderer
ward, weil dieſe keine Macht hatten. Jn der jetzigen Zeit würde
ein Wahlreich inſofern weniger Gefahr laufen, als es ſich
nicht mehr Um den Vorrang eines von 8 bis 9, ſondern blos
von 2 Fürſtenhäuſern handelt, und die größere Geſitrkung uns
daran gewöhnt hat, beſtehende Geſetze mehr zu achten, weil wir
ſie uns ſelbſt geben.

Aus der Zahl der, wenn wir ſo ſagen dürfen, Wahlbe
rechtigten traten bald die mächtigeren als ein beſonderes Kolle
gium, als das der Kurfürſten, hervor, welche durch die ſoge
nannte goldene Bulle (nach deren Wortlaut jeder freie Mann
Kaiſer werden konnte) von 1356 die Wahl des deutſchen Königs
näher beſtimmten und ihm in den meiſten Fällen eine Wahlca
pitulation vorſchrieben, wobei die zwei anderen Kollegien, der Her
ren und der Städte, einen ſelbſtändigen Einfluß faſt gar nicht
ausübten. Doch bildete ſich auf dieſem Wege eine geordnetere
Vertretung bei allgemeinen Reichsangelegenheiten, und im 15.
Jahrhundert fing man an, Vertreter für die Abweſenden zu ſen
den, ſowie die Stimmen zu zählen, wodurch eine fömliche Ab
ſtimmung Brauch wurde. Dazu trat 1495 das Reichskammer
gericht, und bald auch ein Reichsrath ein, welche beide indeß nie zu
großer Bedeutung gelangt ſind. Ja im Jahre 1500 ſetzte man
dem Kaiſer (Max. ein Reichsregiment an die Seite, welches
zu ſeiner Abſetzung ſchreiten wollte, als es wieder ſiel. Die
ſer Verſuch erneuerte ſich, aber mit demſelben Erfolge unter
Karl V. Die großen Herren wollten zwar eine Reichsordnung

feſtſetzen, ſich ſelbſt aber nicht fügen und das nationale Ein
heitsbewußtſein des Volkes lag noch in ſeinen erſten Windeln.
Zweimal war unter dem Einfluſſe der das Reich ſpaltenden Ne
formation ganz Deutſchland in Gefahr, zur bloßen Hausmacht
der Habsburger herabzuſinken (unter Karl V. und Ferdinand I
wenn nicht Frankreich und Schweden dazwiſchen getreten wä
ren, aber auch nicht zum Frommen der deutſchen Einheit. Der
weſtphäliſche Friede gab den einzelnen Landesfürſten und Städ
ten ein der Kaiſermacht gefährliches Territorialrecht, welches ſie
z. B. zu ſelbſtändigen Bündniſſen mit auswärtigen Fürſten er
mächtigte. Seit dieſer Zeit (1650) reiſte kein Kaiſer mehr zum
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Reichstage, ſelbſt die größeren Fürſten ließen ſich mehr und
mehr durch Geſandte verkreten, welche Jnſtructionen einzuholen
hatten, und als Joſeph II. die Kaiſeridee wieder zur Wirklich
keit machen wollte, war es zu ſpät. Preußen gab 1702 das
Signal zur vollſtändigen Unabhängigkeit der einzelnen Staaten
vom Kaiſer und der große Friedrich war in der That unabhängig
Die Lehrbücher des deutſchen Staatsrechts aus der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts (von Seckendorf, Pufendorf u. A.) ent
halten Theorien, deren Praxis abhanden gekommen war und
Pufendorf ſagt: „der Kaiſer kümmere ſich wenig darum, auf
welche Art ein jeder Fürſt ſeine Schaafe ſchindet und ſcheert.“
Um das Jahr 1700 war die landesfürſtliche Hoheit kein leeres
Wort mehr. Die einzelnen Fürſten hielten Armeen und
gaben Geſetze, ohne den Kaiſer zu fragen. An die Stelle
des Reichs traten Bündniſſe der deutſchen Regenten unter ein
ander und mit dem Auslande. Was noch an Einheit ſich er
hielt, verdankte ſeine Exiſtenz der Trägheit der Gewohnheit, nicht
einer ſyſtematiſchen Verfaſſung, und der Kaiſer war zum Reichs
direktor für beſondere Fälle herabgeſunken.

Als 1806 der Rheinbund zuſammentrat, legte Franz II.
die deutſche Kaiſerkrone nieder er hatte ſie eigentlich nie ge
tragen und behielt die öſterreichiſche. Nach den Freiheits
kriegen regte ſich wieder mächtig der Gedanke eines einigen
Deutſchlands. Man forderte einen Kaiſer (Franz II. eine
Zweiherrſchaft Preußen ſollte den Kaiſer kontroliren eine
Fünſherrſchaft, ein Bundesdirektorium; aber alle die ſchönen
Jdeen ſchrumpften zu einem kraftloſen Staatenbunde mit einem
Fürſtentage zuſammen. Die Diplomatie der einzelnen Fürſten,
welche ſich keine Beſchränkung auferlegen wollten, außer in den
Fällen, wo es galt, ſich gegen Volksrechte auf den Bund zu be
rufen brachte die Bundesakte (vom Sten Juni 1815) und die
Wiener Schlußakte (vom 24ten Mai 1820) zu Stande. Man
fand es für gut, das Veto des polniſchen Landjunkers einzuflüh
ren, woran Polen geſtorben iſt. Denn nur allſeilige Ueber
einſtimmung machte einen Beſchluß giltig, wo es auf Grundge
ſetze, organiſche Bundeseinrichtungen oder bleibende Anſtalten
zur Erfüllung der Bundeszwecke und Religionsangelegenheiten
ankam. Und bei dem Allen waren die Geſandten an die Einho
lung von Jnſtruktionen gebunden! An die Karlsbader Konfe
renzbeſchlüſſe von 1819, an die Wiener Konferenz von 1834,
an das Verhalten des Bundes gegenüber dem König von Han
nover, als er die Verfaſſung dieſes Landes umſtieß, an die Ge
heimhaltung der Protokolle (ſeit 1824) und an Anderes wollen
wir blos erinnert haben. Alle, denen die endliche nationale
Einigung am Herzen lag, überzeugten ſich je mehr und mehr,
daß nur durch eine Volksvertretung zu helfen ſei, und ſchon am
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15. Oktober 1831 ſtellte Welcker in der badiſchen Kammer einen
dahin gehenden Antrag, und es waren beſonders badiſche Abge
ordnete, welche im Herbſte 1847 eine Vereinigung aller libera
len Abgeordneten Deutſchlands zu dieſem Zwecke herbeizuführen
ſuchten Man beſchränkte ſich noch auf die Forderung, eine
Vertretung der beſtehenden deutſchen Kammern bei dem Bun
destage zuzulaſſen, und in dieſem Sinne ſtellte der Buchhändler
Baſſermann aus Mannheim am 12ten Februar 1848 den förm
lichen Antrag auf ein deutſches Nationalparlament.

Haſemann.

Adreſſengeſehichten.
Der Freiheitsdrang in Halle ſcheint ſich in Adreſſen Luft

zu machen, und dies wirkt gerade nicht vortheilhaft und erſprieß
lich. Wenn wir offen und ehrlich ſein wollen, ſo müſſen wir
geſtehen, daß wir von der Politik überrumpelt ſind, da es
Uns ja ſeither unterſagt war, von dieſer verbotenen Frucht zu
eſſen. Weil wir aber durch die große europäiſche Bewegung zu
einem Ziele gelangt ſind, das wir erſt in Jahren zu erreichen
hoffen durften, ſo muß es unſere erſte Sorge ſein, uns reif zu
machen das Erlangte vollſtändig in Beſitz zu nehmen, indem
wir es kennen und gebrauchen lernen. Es läßt ſich über
politiſche Dinge leicht räſonniren und kannegießern, aber wahrhafte
politiſche Bildung gehört noch unter die ſeltenen Waaren unſe
rer Zeit. Es thut unſerm Volke Belehrung noth, es muß
ſich erſt unterrichten laſſen über die Lage der Dinge, über die
Staatsſormen, über den Stand und die Prinzipien der Par
reien, ehe es ſelbſtändig urtheilen kann.

Es denken aber Viele anders und meinen irgend einen
Einfluß oder Geltung zu erringen, wenn ſie recht viel Adreſſen,
wohl gar Wiederholung derſelben in Ausführung bringen. So
haben der Volksverein und eine Volksverſammlung eine Adreſſe
gegen Duncker erlaſſen, weil ſie mit deſſen Abſtimmungen nicht
zufrieden waren. Dies ſcheint mir ein zweckloſes Unternehmen
Denn zunächſt iſt Duncker ein Mann der ſich mehr denn 15
Jahr mit dem Studium der Geſchichte und ihrer Hilfswiſſen
ſchaften beſchäftigt hat, er iſt alſo ein Mann der wahrſcheinlich mehr
politiſche Bildung hat als jene beiden Verſammlungen zuſammen
genommen. Duncker iſt im Stande, die Schwierigkeiten und Fol
gen jeder Staatseinrichtung zu überſehen, er hat ſeinen Scharf
ſinn geübt im Durchſorſchen der Geſchichte unſeres Volkes und
andrer Staaten. Welcher von ſeinen Gegnern will ſich in poli
tiſchen Kenntniſſen mit ihm meſſen? Und ohne dieſe iſt alles
Politiſtren oberflächliches Geſchwäatz. Ferner kennt Duncker die



Parteien in Frankfurt, er hat parlamentariſche Bildung genug,
um einzuſehn, daß man im Parteikampfe nicht mit der Thüre
ins Haus fallen muß, ſondern daß Klugheit nöthig iſt, um bei
ſchroffen Gegenſätzen doch zu einem Ergebniß, zu einem Be
ſchluſſe zu kommen. Wer ſe bei einer größern Verhandlung ge
weſen iſt, wird wiſſen, daß dieſe Klugheit und Beſonnenheit
eine große parlamenkariſche Tugend iſt. Endlich iſt Duncker ein
Mann von feſtem Charakter, von Aufrichtigkeit und hohem Frei
heitsſinn. Duncker wird nur ſeiner Ueberzeugung folgen, und
dieſe iſt die Frucht langjährigen, tiefen Forſchens.
Vertrauen wir alſo dieſem Manne und freuen wir uns, einen
ſolchen in unſrer Stadt zu beſitzen! Gönnen wir dieſem Manne
die Freiheit, von ſeinem Rechte, ſeiner Ueberzeugung Gebrauch
zu machen, und ſuchen wir uns während dieſer Zeit die
Gründe ſeines Verfahrens klar zu machen, damit auch wir
politiſch reifer und reifer werden

Anders iſt es mit der Adreſſe gegen Niemeyer. Dieſer
hat kein politiſches Glaubensbekenntniß abgelegt, er hat ſogar
bekannt, daß er ſich bisher wenig mit Politik beſchäftigt habe,
er ſtimmt faſt ausſchließlich mit der Minderzahl der Kammer,
er iſt endlich im Widerſpruch mit der Mehrzahl ſeiner Wähler
Aber dennoch iſt eine Mißtrauensadreſſe an ihn eine Un
billigkeit. Man kann nicht mit Niemeyer rechten über ſeine
politiſche Anſicht, ſondern müßte an die Männer ſich halten,
die ihn zum Deputirten machten. Namentlich hat Prof. Meier
ſeine Wahl gefördert und durchgeſetzt, und daß Meier ſich in
Niemeyer nicht getäuſcht hat, lehrt die Erfahrung. Niemeyer
ſelbſt iſt durch das Geſetz, welches ihn auf kein Mandat ver
pflichtet, geſchützt gegen jeden Vorwurf. Man kann doch nicht
erwarten, daß er ſeine Anſicht ändert, weil dies unmöglich ſein
muß bei einem Manne von Charakter um ihn aber zurückzurufen,
fehlt es an jeder rechtlichen Unterlage. Hat alſo der Volksver
ein hierin einen Fehler gemacht, daß er vom Deputirten Etwas
verlangte, wozu er kein Recht hat, um was er nur bitten durfte,
ſo hat der hieſige konſtitutionelle Club noch einen Fehler dazu
gemacht, indem er ſich durch jene Mißtrauensadreſſe ſo einſchüch
kern ließ, daß er ſeine eignen Grundſätze verleugnete. Der Club
hat ſich ſelbſt eine Niederlage beigebracht, die er ſobald nicht
überwinden wird, denn er hat gezeigt, daß es ihm nicht nur an
Conſequenz, ſondern auch an politiſchem Takte fehlt.

Jm Club wurde von der Linken eine Adreſſe beankragt,
in welcher das politiſche Bekenntniß des Clubs dem des Depu
tirten gegenüber geſtellt und als Schluß dem Deputirten perſön
liche Achtung zugeſichert wird. Dieſe Adreſſe wurde von der
Rechten verworfen und eine andre angenommen, welche die Sa
che geradezu umkehrt- der Club ſpricht ſeine perſönliche Achtung

v
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gegen Niemeyer aus und berührt im Vorbeigehn nur leiſe die
Verſchiedenheit der politiſchen Anſichten. Gegenwärtig waren
vielleicht 70— 80 Mitglieder, und unter dieſen viel ſeltne Gäſte,
welche den Club förmlich terroriſtrten durch ſpitzfindige Trug-
ſchlüſſe und Spiegelfechtereien. Der Club hat in der obigen
Adreſſe eine ganz falſche Stellung eingenommen, da er es nicht
mit dem Privatmann Niemeyer zu thun hat, ſondern mit
dem Deputirten, und er ſelbſt als Club nur eine politiſche
Geſellſchaft iſt. Mithin gehören Privatanſichten, ob man Nie
meyer für einen ehrenwerthen, rechtſchaffenen Mann u. ſ. w. hal
te, gar nicht in den Kreis der Beſchlüſſe. Die perſönliche Ueber
zeugung von Jemandes Privat und Beamtenleben iſt ein
Glaube, eine Annahme, ein Vertrauen; die Gründe dieſes Ver
trauens gehören nicht in den Clüb, mithin auch nicht in die
Adreſſe. Der Club hat nur ein Verhältniß zu Niemeyer, inſo
fern dieſer der Vertreter unſrer Stadt iſt. Thatſache iſt es,
daß das politiſche Bekenntniß des Clubs dem des Deputirten
entgegengeſetzt iſt; man hat aber einen Gewaltſtreich ausgeführt,
man hat behauptet, die Protokolle und die in ihnen niederge
legten Beſchlüſſe hätten keine bindende Kraft da ſich in ihnen
nur die Geſinnung der zufällig anweſenden Geſellſchaft aus
ſpreche. Man konnte wahrhaftig dem Elub nicht gröber in die
Augen ſchlagen als durch dieſen Drugſchluß. Wohu ſchreibt
man Protokolle, wozu hebt man ſie auf und läßt ſie drucken,
wenn ſie blos einen Werth von 2 Stunden haben Legt der
Club nicht vielmehr ſeine Lebens und Entwickelungsgeſchichte
mieder in den Protokollen Sind dieſe nicht ſein hiſtoriſcher
Boden, ſein Rechtsboden? Und iſt es endlich nicht auffal
lend, daß der Club eine Menge freiſinniger Beſchlüſſe gefaßt
hat Es iſt alsdann doch thatſächlich zufällig allemal die freiſinnige
Partei in der Mehrheit geweſen! Oder wollen 40-50 Män
er die Beſchlüſſe umſtoßen, welche 500 Perſonen eine be
ſtimmte politiſche Stellung geben Zuletzt darf nicht geleugnet wer
den, daß jene Stelle der Adreſſe „obſchon nicht Alle in Allem mit dem
Deputirten vollſtändig einverſtanden ſein mögen eine Unwahr
heit iſt, da ja die Protokolle dafür ſprechen, daß die Mehrzahl
durchaus nicht einverſtanden mit Niemeyer iſt. Und wenn man
die Adreſſe mit den Worten ſchließt er möge fortfahren,
ſelbſtändig und freiſinnig abzuſtimmen, ſo hätte man der
Wahrheit gemäß anſtatt „fortfahren“ „anfangen“ ſagen ſol
len. Es iſt zu fürchten und zu erwarten, daß die Linke aus
dem Elub ausſcheiden wird, da ſie ja von der letzten Adreſſe als
nicht daſeiend betrachtet und ihre frühern Abſtimmungen wie
leeres Geſchwätz betrachtet ſind, das weiter keine Bedeutung hat

Fr. Börner
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Die Schule durchs Leben.

Wie wichtig der Schulunkerricht ſei, hat man in unſeren
Tagen um ſo mehr eingeſehen je größer man jetzt die Anfor-
derungen bei den Rieſenfortſchritten faſt in allen Wiſſenſchaften
und Künſten macht und deßhalb auch einen höhern Grad von
Bildung zu fordern ſich berechtigt glaubt. Die Voreltern hatten
das damals noch nicht ſo nöthig, und wer leſen, ſchreiben und
etwas rechnen konnte, genügte den damaligen Anſprüchen
Jetzt fängt man indeſſen faſt überall an, den Unterricht zu heben
und nicht bloß die Seelen, ſondern auch die Körperkräfte (Turn-
übungen) zu wecken und auszubilden. Man hat zweckmäßig
die Zeit, welche früher auf Leſe- und Schreibunterricht verwen
det werden mußte, ſehr abgekürzt. Wir erinnern hier an den
amerikaniſchen Schreibunterricht, wo man in Stunden das erreicht,
wozu ſonſt Jahrelanger Unterricht gehörte. Wir wünſchten,
daß die Sonntagsſchulen dies vorzüglich ins Auge faſſen möch-
ten. Wir glauben, daß ſo wie ein guter Gärtner ſeine
Bäume in ſeiner Baumſchule ſich ſelbſt erzieht, ebenſo der Staat
ſeine Erziehungs- Anſtalten ſelbſt leiten und geprüfte Lehrer an
ſtellen ſoll, die anſtändig beſoldet ihre Kräfte nur allein ihrem
Beruf zu weihen im Stande ſind. Die Ausſicht auf höhere
Stellen und, beſchleicht ſie des Alters Schwäche, eine angemeſſene
Penſion erleichtre ihnen die ſaure Arbeit im Weinberge Gottes
Nach unſerer Anſicht muß die Erziehung aller künftigen Bürger
und Bürgerinnen vom Staat ausgehen und in jedem Regie
rungsbezirke muß ein Collegium von erfahrnen, achtbaren Leh
rern unter Vorſitz eines Schuüldirektors als Regierungsbevollmäch
tigten beſtehen. Sie ordnen den Unterricht, revidiren die Schu
len, ertheilen Belehrungen. Sie berichten dem Direktor gewiſſen
haft, wie ſie alles gefunden, und damit die Sache nicht zu weit
läufig wird werden Tabellen die das Frägliche enthalten,
nur ausgefüllt. Die da oder dorthin geſchickten Jnſpektoren wech
ſeln, um jede Partheilichkeit zu entfernen. Die penſionirten
Lehrer können am Abend ihres Lebens dazu noch gebraucht
werden daß ſie gemachte Erfahrungen den jüngern Lehrern
mitheilen, und freundſchaftliche Erinnerungen aus dem Munde
eines Collegen finden gewiß eine gute Stäkte.

Was nun den Unterricht ſelbſt betrifft, ſo übernehmen
den erſten die Mütter; ſo wollte es die Natur ſelbſt. Hier iſt
kein Eigennutz, hier nur waltet die Liebe. Wer könnte auch
dieſe zarten Pflanzen beſſer behandeln als die Mütter? Rein
lichkeit, Ordnung und das ſittliche Gefühl wecken ſie zuerſt in
der jugendlichen Bruſt. Liebevolle und ſanfte Behandlung ſind
dabei unerläßliche Bedingungen. Wer hat mehr Nachſicht und
Geduld als grade die Mütter
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Eine rauhe und abſchreckende Behandlung entfremdet das

Kind und ſchwächt den Keim der kindlichen Liebe. Jch kannte
eine ſehr zahlreiche Familie, wo weder Ruthe noch Schimpf
worte an der Tagesordnung waren. War ein Kleines widerſpenſtig
und ungehorſam, ſo ſagte die Mutter: du willſt nicht thun, was
ich dir befohlen habe? Nun ſo gehe ich fort und komme nicht
wieder, du haſt dann keine Mutter mehr. Sie ging auch wohl
bei dieſen Worten nach der Thür, und dann erfolgte ein Stroin
von Thränen und das Kind ſchrie: Ach! liebe Mutter verlaß
mich nur nicht, ich will ja alles gern thun, was du willſt

Demnach ſollte man aber auch größeren Töchtern wöchent
lich in einigen Stunden durch erfahrene und geprüfte Hausfrauen Un
terricht ertheilen laſſen wie man die Kleinen, die noch nicht zur
Schule reif ſind, behandeln ſoll. Dies gilt auch für die dienende
Klaſſe, deren erſter Dienſt meiſt Wartung der Kleinen iſt.
Man übergiebt dieſen Unerfahrnen die Pfänder der Liebe, über
welche die Mutter ſo ſorgſam wacht ohne zu ahnen, welches Un
glück ihnen oft durch dieſe bevorſteht. Zum Beleg nur Folgendes
Ein Kindermädchen, das den Tag über zu vieler andrer Arbeit
mit benutzt wurde, mußte oft die halbe Nacht hindurch das
ſehr unruhige Kind herumtragen und konnte daher nicht ruhen. Sie
klagte dieſe Plage einer alten Muhme, dieſe rieth Mohnköpfchen
zu kochen und das Waſſer davon dem Kinde zu reichen doch
ſollte ſie der Frau davon nichts ſagen. Sie beſolgte leider
dieſen Rath das Kind wurde ruhig und fiel in einen betäu
benden Schlaf; man rief den Hausarzt, da dieſer Schlummer
bei dem ſonſt ſo muntern Kinde auffallend war, dieſer un
terſuchte die Sache genau, und das Mädchen geſtand endlich ihre
Schuld. Leider! hatte man die Sache zu ſpät unterſucht, denn
in drei Tagen war das Kind eine Leiche Ein andres Kinder
mädchen mußte den kleinen Säugling täglich austragen, nach
dem das Kind ausgeſchlafen und nicht mehr ſchwitzte- Einſt
war die Hausfrau verreiſt und kam den Abend ſpät nach Hauſe,
wo ſie das Kind ſehr unruhig fand. Man ſchickte nach dem
Arzte. Dieſer unterſucht alles ganz genau und erfährt daß
das Kind beim Herausnehmen aus dem Bettchen von Schweiß ganz
naß geweſen ſei. Die Folge davon war der bald erfogte Tod
des Kindes Koönnten nur die kleinen Grabhügel uns über
den Tod ihrer Bewohner belehren, wie viel möchte uns über
ungeſchickte Behandlung mitgetheilt werden

Was ließe ſich aber zur Verbeſſerung dieſer dienenden Klaſſe
thun? Am zweckmäßigſten wären Sonntkagsſchulen, die ich ſchon
früher vorgeſchlagen habe. Hier muß beſonders dieſer Klaſſe
von einer verſtändigen Frau über die Behandlung der Kleinen Be
lehrung ertheilt werden. Nie dürfen ſie unanſtändige Reden führen,
vielmehr müſſen ſie angehalten werden, die Kleinen liebevoll zu
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behandeln, ihnen alle Worte deutlich vorzuſagen, und über die
ſie umgebenden Dinge zu belehren.

Ein Kind der neuern Zeit ſind die Kleinkinder Bewahr
anſtalten und die Kindergärten. Eine Stadt wie Halle könnte
in jedem Stadtviertel eine haben, ſo daß man in demſelben
alle die Kinder aufnehmen müßte, die zu Hauſe nicht gut über
wacht werden können. Wie viel Unarten würden in den Familien
bei den Kleinen wegfallen und manches Unglück würde abgewen-
det, das dadurch entſteht, daß ſie oft ohne Aufſicht ſich auf den
Straßen herum treiben und leicht von Pferden oder Wagen be
ſchädigt werden Dieſe Schulen könnten zugleich einen praktiſchen
Unterricht für angehende Kindermädchen abgeben, und beglaubigte
Zeugniſſe dieſer Anſtalten, die über ihre Geſchicklichkeit in Be
handlung dieſer Kleinen ertheilt würden ihren Lohn erhöhen.

Wir übergehen hier die vielen bekannten Anſtalten, die für
die Bildung der Gelehrten und fürs Bürgerleben errichtet ſind,
und wenden uns ſogleich zu den Sonntagsſchulen, die uns auch
die neuere Zeit gebracht hat. Wir heißen ſie herzlich willkom
men. Man war berechtigt, ſehr viel von ihnen zu erwarten
Doch hört man hie und da auch Klagen daß ſie bei Weitem
weniger benutzt werden als man zu hoffen berechtigt war. Man
giebt davon verſchiedene Urſachen an. 1. Soll der Unterricht
nicht zweckmäßig für's Leben ſein. 2. Würden die Zöglinge
nur Vielwiſſer und wollten ſich ſo über die Meiſter erheben.
Das zu Viel frommt nicht, lieber weniger, aber gründlich
Faſt in allen Städten giebt es ältere für die erſte Jugend nicht
mehr geeignete Lehrer. Deren Rath müßte man hören ſie
fühten mit die Aufſicht bei dieſer Schule und theilen den jünge
ren Lehrern recht collegialiſch ihre Erfahrungen und Rathſchläge
mit, können auch, wenn ſie Penſion genießen als Aushülfe
Theil nehmen. Außerdem müßten einige Meiſter mit zu Rathe

gezogen werden denen es Ernſt iſt die Fortſchritte zu beför
dern. Ueberdem ſollte es jedem Meiſter zur Pflicht gemacht wer
den, ſeine Lehrlinge in die Sonntags Schule zu ſchicken. Eine
muſterhafte Einrichtung einer Sonntags Schule findet ſich zu
Leipzig in der dortigen Freimauerloge.

Um indeſſen die jungen Leute mehr zum Fleiß anzutrei
ben, müßte ſich ein jeder Lehrling beim Geſellwerden einem
Examen unterwerfen; ſein Name ſteht in einem tabellariſch ein
gerichteten Buche, außerdem Alter Geburtsort Beſuchzeit der
Anſtalt, Betragen und Fleiß. Dies bleibt zum Andenken in der
Anſtalt er kann es ſich auch ſchriftlich erbitten. Die Fleißigſten
erhalten Prämien. Wenn hier der Curſus geſchloſſen iſt, ſo tritt
er in den Geſellenverein. Hier werden die Gegenſtände im er
weiterten Maßſtabe vorgetragen. Wohlthätige Einrichtung, die
gegen das Herumtreiben in Kneipen und Herbergen ein mäch
tiger Damm iſt und dem weiterſtrebenden Geiſte, der an Tage
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ſich mechaniſch beſchäftigte, am Abend geiſtige Speiſe reicht!
Der Deutſche hat ein Sprichwort, das derb klingt, aber doch
Wahrheit enthält es heißt „Alt wie eine Kuh, immer lerne
zu.“ Stehen dürfen wir einmal nicht bleiben denn wer ſtehen
bleibt, der kommt zurück. Die Einrichtung von dergleichen Schu
len hier anzugeben würde mich zu weit führen.

Was nun die Meiſter und Lehrherrn betrifft, ſo dürfen auch
dieſe nicht ſtehen bleiben, indem ja alles im Rieſenſchritt vor
wärts eilt. Dem Einzelnen wird es allerdings ſchwer; daher
die vielen Vereine, die polytechniſchen Geſellſchaften, die in gro
ßer Menge heraus kommenden Journale u. ſ. w. Billig ſollte in
jeder Stadt ein Leſecirkel, oder eine kleine Leihbibliothek angelegt
werden in welcher die Schriften für Künſte und Gewerbe auflie
gen. Wo eine Stadt durch eine Univerſität beglückt iſt, da läßt
ſich recht viel gutes in geiſtigen Fortſchritten erwarten. Unter
dem eichhornſchen Regiment war Vieles verpönt, ſo daß nicht

einmal mehr ein Zeitungscollegium geleſen werden durfte. Jetzt
aber da die Sklavenfeſſeln gebrochen ſind, ließen ſich auch für
Bürger dergleichen Vorleſungen wieder eröffnen, ſo daß die
Stunden Abends geleſen werden könnte etwa über Naturge
ſchichte für das gemeine Leben Phyſik, Chemie, Politik, Laän
der und Völkerkunde, Kenntniß des menſchlichen Körpers und
der Seele, Aſtronomie u. ſ. w. Die Abendſtunden, beſonders
des Winters, ließen ſich auf die angenehmſte Weiſe benutzen
und ſo die geiſtigen Kräfte aufs Beſte ausbilden.

Möge meine liebe Vaterſtadt das hier nur Angedeutete be
herzigen und rüſtig zur Ausführung des Einen und des An

dern ſchreiten. C. A. Buhle.
Entgegnung des Auſſatzes von C. G. Schmidt.

(in Nr. 16 des Bürgerblattes.)
Der Tiſchlermeiſter C. G. Schmidt hat in Nr. 16 des

Bürgerblattes einen Aufſatz über „die Verpachtung des Stät
tegeldes auf den Wochenmärkten und Erhebung deſſelben
mitgetheilt, von dem wir annehmen müſſen, daß ihn nicht Theil
nahme am Gemeinwohle, ſondern Privat Intereſſe wir wol
len nicht Eigennutz ſagen ins Leben gerufen hat. Jeden
falls halten wir es für unſere Pflicht, den darin enthaltenen
Unwahrheiten entgegenzutreten und überlaſſen es dann einem
Jedem den gedachten Aufſatz gehörig zu würdigen.

Wenn es auch richtig iſt, daß der Tarif, nach welchem
das Stättegeld erhoben wird, auf dem Markte nicht aushängt,
ſo liegt derſelbe doch keineswegs tief in den Acten verborgen,
denn Herr Schmidt konnte ihn bereits vor 3 Jahren im hieſi
ger Wochenblatte leſen, wo er noch der Verpachtung des Stät
kegeldes bekannt gemacht wurde. Auch iſt er jetzt wieder im
Wochenblatte veröffentlicht worden. Der Herr Schmidt müht
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ſtch nun ab, in ſeinem Aufſatze eine zwei drei, ja ſogar zehn
malige Erhebung des Stättegeldes nachzuweiſen. Wenn er
eine IOmalige Erhebung behaupten will, ſo liegt eine Ueber
treibung klar zu Tagen. Wie ſteht es aber mit der zwei und
dreimaligen Erhebung des Stättegeldes Richtig iſt es, daß
Landleute pro Korb 4 Pf. Stättegeld zahlen, während halleſche
Einwohner nur 2 Pf. zu zahlen brauchen. Wenn gleich es
erſt bei der jetzigen Verpachtung dem Pächter Hr. Fehling zur
Pflicht gemacht iſt, von Hallenſern nur 2 Pf. pro Korb zu er
heben, ſo hat er doch bereits ſchon früher während ſeiner erſten
Pachtzeit von den halleſchen Verkäufern mit wenig Ausnahmen
nur 2 Pf. pro Korb entnommen. So viel wir nun wiſſen,
und bei uns Allen iſt dies der Fall geweſen ſo erhebt der
Marktgefällepachter bei uns ſtets das Marktgeld vor 9 Uhr
von den Körben, welche ſchon auf unſerem Verkaufsplatze ſte
hen und kommt ſpäter nicht wieder dorthin kann alſo gar
nicht doppelt entnehmen. Es iſt ganz natürlich, daß das Obſt, wel
ches an frühern Tagen ſchon einmal auf dem Markte geweſen
und nicht verkauft worden iſt, nochmals Stättegeld bezahlen
muß, es ſei denn daß Hr. Schmidt ein Mittel fände, derglei
chen Obſt auf ganz untrügliſche Weiſe als ſchon auf dem
Markte geweſenes zu bezeichnen, was der Stättegelderheber gar
nicht wiſſen kann. Uebrigens hat Herr Schmidt oder deſſen
Ehefrau ſich hierüber am wenigſten zu beklagen, da ſie das
Obſt in großen Quantitäten aufkauft und mit nicht unbedeu-
tkendem Verdienſt dann an ärmere Höker, welche den Einzelhan
del betreiben, wieder verkauft. Sollte Herr Schmidt für un
reifes Obſt Stättegeld zahlen müſſen, ſo könnte dies nur eine
kleine Strafe dafür ſein, wenn er unreifes Obſt zum Verkauf
auf dem Markte aufgeſtellt, denn zu einem andern Behufe als
zum Verkaufe wird kein Obſt auf den Markt gebracht.

Wir halten es für überflüſſig, der langgedehnten Ausle
gung des Schmidt Schritt für Schritt zu folgen bemerken
aber, daß Hr. Fehling ſtets darauf Rückſicht nimmt, ob ganze,
halbe oder Viertel- Körbe daſtehn. Setzt ſich Hrn Schmidt s
Ehefrau des Nachmittags auf den Markt in der Richtung der
Hauptwache, ſo verſteht es ſich von ſelbſt daß ſie hierfür das
Ubliche wöchentliche Stättegeld mit 2 Sgr. wie jeder Andere
bezahlen muß. Wenn ſie dort mit Schaden verkauft, was uns
ſchwer ankommt zu glauben ſo kann dies natürlich den Stät
tegelderheber nicht berühren. Uebrigens läßt derſelbe auch hier
die größte Rückſicht walten, denn es ſind wenigſtens 30 der
gleichen Verkäufer und unter den Unterzeichneten ſelbſt Meh
rere, welche auf dem Markte und den öffentlichen Plätzen ſte
hen von denen Hr. Fehling zum Theil nur das halbe Stätte
geld, ja oft gar nichts entnimmt. Am vergangenen Weihnachts
markte mag Schmidt's Ehefrau allerdings 10 Sgr. Stättegeld
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bezahlt haben aber gewiß nicht bos für 3 Scheffel, denn ſie
hat alle Tage ihr 3 Säcke friſch gefüllt zu Markte gebracht.

Ebenſo könnten wir auch den nun folgenden Theil des
Schmidtſchen Auſſatzes widerlegen doch dürfen wir uns wohl
dieſer Mühe überheben, da wie gewiß annehmen können die
Abſicht, welche Schmidt bei deſſen Veröſfentlichung gehabt hat,
ſchon durch vorſtehende Erläuterungen in das gehörige Licht ge
ſtellt zu haben. Wir wollen dem Bürgerblatte nicht viel der
gleichen Anfſätze wünſchen, da ſie die Geduld ſeiner Abonennten
zu ſehr auf die Probe ſtellen würden.

Handelsfrau Lüderitz. Hebſter Laninger. Handels
frau Schnelle Handelsfrau Diks. Wittwe Zeug Han
delsfrau Senger. Wittwe Schuhmann. Handelsfrau
Blankenburg. Handelsfrau Wipplinger. Handelsmann
Pielſtein. Handelsfrau Lieder Handelsfrau Heynemann.
Handelsfrau Wiedemann. Handelsfrau Volkmann. Han
delsfrau Menſen. Handesfrau Schulze Handelsfrau Ha
ge mann. Handelsmann Mücke. Handelsfrau Trautmann.
Debſterfrau Trolle. Obſthändler Großmann. Handels
frau Otko. Handelshau Stolze. Handelsfrau Kunze

Die Verlegung der Stadtverordneten Sitzung
zu Halle.

Von den beiden, von der am 4. Auguſt ſtattgehabten
Bürgerverſammlung an die ſtädtiſchen Behörden gemachten, An
trägen wird der erſte durch den W. Magiſtrat beantwortet wer
den. Auf den zweiten, nur uns angehenden, müſſen wir be
merklich machen, daß eine Verlegung unſerer Sitzung auf Abends
5 oder G Uhr viel Schwierigkeit hat. Mehrere unſerer Mit
glieder ſind dann anderweitig beſchäftigt oder behindert, und
da ſie ihr Amt mit Rückſicht auf die beſtehenden Stunden an
genommen haben, müſſen wir dies beachten. Die Sitzungen
würden namentlich im Winter, dem wir jetzt nahe ſind, eine
vollſtändige Erleuchtung der Räume erfordern, was merkliche
Koſten macht und nicht minder würden die Sitzungen, welche
jelzt faſt ſtets eher über als unter drei Stunden gedauert ha
ben, mit den anderweitigen politiſchen und bürgerlichen Ver
ſainmlungen und Exercitien in Colliſion kommen, welche jetzt
ziemlich täglich ſtattfinden. Würden aber auch dieſe Schwierig
keiten am Ende beſeitigt werden müſſen, wenn ein wirklicher
Nutzen bei der Aenderung vorläge, ſo können wir uns doch hier
zu nicht veranlaßt ſehen, da nach unſerer Ueberzeugung die
Verſammlung zu ſpäterer Stunde, ebenſo wie zu jetziger der
Fall war, vielleicht anfangs etwas mehr, nachher aber auch wie
der gar nicht, oder nur von Einzelnen beſucht werden würde
welche ein ſpecielles Intereſſe für einzelne gerade vorliegende
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Gegenſtände hinzieht. De Aenderung würde alſo jedenfalls
einen daurenden Erfolg nict haben und wir müſſen deshalb
um ſo mehr von ſolcher abſtehen.

Halle, den 14. Auguſt 1848.
Die Stadtverordneten

Fritſch. Wolf. Colberg. Friedrich. Vunde. Jacob.

Zum Schutz des literariſchen Eigenthums.
Am 29 Auguſt druck Dr. Sieſtrunks „Tageblatt“ die Wo

chenſchau des Bürgerblatts w ört lich ab unter der räthſelhaften Ue
berſchrift „Wochenſchau aus dem B B. Es fehlen nur die Schluß
zeilen, in welcher das Bürgerblatt anzeigt, daß das Tageblart
Am Bürgerblatt bereits eben einen Nach druck begangen
hat. Das Bürgerblatt wird fortan in öſſentlichen Blättern je
desmal anzeigen wann das Tageblatt ſich honett gemacht und
die Artikel des Bürgerblatts zur wohlfeilen Füllung des Tage
Plattes benutzt hat. Jedem das Scinel! Das Eigenthum
mußheilig ſein! Das Bürgerblatt.

Wochenſchau.
Am 23. Auguſt beſpricht die Bürgerverſammlung,

nach Anhörung eines Reiſeberichtes von Fuhſe über Süddeutſch
f im Sinne der Unabhängigkeit der Schule

(tlichen Unterrichts in den Elemen
durch den Staat u. ſ. w. Am

ine durch den Volksverein (jetzt 256

ſ von etwa 3000Man ſprach über die vom Miniſterium be
abſichtigten Beſchränkungen der Volksverſammlungen, über die
miniſterielle Vorlage einer Gemeinde Verfaſſung, über Niemeyers

Abſtimmungen überTheil anerkannte, ſo wie über Brentano, deſſen Aeußerung
über den Prinzen von Preußen als nicht beleidigend für Preußen
bezeichnet ward. Der Preußenverein Getzt 490 Seelen
ſtark) erklärt im Courier von 29 Auguſt ſein „volles Ver
krauen zu Niemeyer und Duncker. Ein Antrag Dr. Dief

Sge der düſſeldorfer ihrtrunks: Die halleſche Bürgerwehr mög rfMißfallen erklären, daß ſie den König bei ſeiner Durchreiſe nicht
feſtlich begrüßt habe, ſiel durch, da Dr. Tieftrunk zuletzt ſelbſt

dagegen ſtimmte

Druck von Ed. Heynemann in Halle
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